
 

  
Abb. 90. Marktplag zu Cham.

VN.

n allen bisher bejprochenen Beifpielen überwiegen die großen Säle durchaus die mit ihnen

verbundenen Nebenräume. Xestere find unbedeutend und fonnten nur einem halbpatriarchas

Ichaftlich abgefchloffene Gefchlechterfchaft fich ausbilden mußte. In diefer Art ver Ge:

fchäftsführung durd den engen Kreis von untereinander befannten, vielfach verfchwägerten

und durd die Privatintereflen der Marfnugung, jowie des Großhandels verbundenen Altbürger oder

Patrizier mußte fchon eine Änderung eintreten dadurch, daß die Zünfte zum Anteil an der Macht vor:

drangen. Und das gefchah im 14. und 15. Jahrhundert unter neuen harten Kämpfen überall, teil im

Wege gütlicher Übereinkunft, bei der die Gefchlechter ein gut Teil ihrer Macht behaupten fonnten, teils

fo gründlich, daß die Gefchlechter, urfprünglich die eigentlichen Befiger des ftädtifchen Bodens, aus der

Stadt überhaupt vertrieben wurden. Die Beteiligung weiterer Kreife an der Leitung und Beaufjichtigung

der Gefchäfte mußte allein fchon ftraffere Formen der Verwaltung und dazu weitere Gliederung des Ver:

waltungsförpers nach fich ziehen. Verfchärft wird diefe Neigung dadurd, daß die Änderung in der Ver:

teilung der Gewalt nicht in äußerlichen Gründen beruhte, fondern darin, daß die Intereffen Faufmännifcher

und gewerblicher Art an Bedeutung weit über die Intereflen des Grundbefiges hinausgewachfen waren.
Und wenn aud, die Altbürgerfchaft meift fchon frühe an Handel und Gewerbe ihren Anteil genommen
hatte, die Quelle und der fichere Rückhalt ihres Wohlitandes war doch überwiegend die Bewirtfchaftung
und der Zinsertrag von ländlichem oder ftädtifchem Grundbefit. An die Stelle diefes verhältnismäßig
engen Intereffenfreifes trat nad) außen die durd; den wachjenden Verkehr geforderte Vielfeitigfeit der
Beziehungen. Der ausgebreitete Handel führte zu dauernden Verbindungen mit auswärtigen Städten.
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Gefandtichaften zur Ordnung von Streitigfeiten oder zur Erlangung von Vergünftigungen gingen hin
und ber. Abgefehen von den Verbindungen deutfcher Städte untereinander, von denen das „Pfeiffer:
gericht“ in Frankfurt am Main, durch Goethes Schilderung befannt, fich lange als erfiarrte Form ge-
halten hat, reichten folche Fäden weit hin: über Venedig nadıy dem Drient, nad) Rupland, Livland, Nor-
wegen, Dänemarf und England. Während der füddeutfche Kandel fich zu Lande bis nad, Troyes und
Paris dauernd feitfegte, gingen nord-

deutjche Flotten regelmäßig zum Bis-

cayifchen Meerbufen. So ziehen fich

die Verbindungen des deutfchen Sans

del faft durch ganz Europa. Durd)

vielfältige Sendfchreiben pflegten fich

die Stadträte ihrer in befreundeten

Städten in Schulden geratenen oder

gegen böswilligen Schuldner macht-

Iofen Mitbürger anzunehmen. Streitig-

feiten um die hochwichtigen Nieder-

lagsrechte und andere Privilegien
waren gegen den Wettbewerb anderer

Städte und vor allem gegen die diefen

beifpringenden Landesherren durchzu-
führen. Aus gemeinfamer Verfolgung

derartiger Zwecke durd; mehrere Stadt-

gemeinden bilden fich weitverzweigte

Kandelsbündniffe; die in Diefen er

langte Übung des Zufammenfchluffes

führt dazu, mächtige Städtebünde aud)

zu politifchen Zwecten, vor allem zum

Schuß des Landfriedeng und zur Fürs

derung des Einfluffes im Auslande,

zu gründen. Die Pororte folcher

Städtebünde hatten mit Kaifer und

Fürften, häufig auch mit ausländifchen
Kerrfchern verwidelte politifche Ver-

handlungen zu führen. AU das ftellte

naturgemäßfehrerhöhte Anforderungen
an die Tätigkeit der ftädtifchen Kanz-

leien für den auswärtigen Dienft.

Noch mehr beinahe vervielfältigen
fich in blühenden Städten die Anfprüche

andieBerwaltung im Innern der Stadt.

Audy hier ift e8 zunächit der Kandel, Abb. 91. Rathaus zu Stralfund. Nad) Eäuflicher Photographie.
der mit wachjender Ausdehnung fich in

einzelne Zweige fpaltet und dadurch zu einer Trennung und Vermehrung der Marfteinrichtungen führt.
An Stelle des einen Marktes, der den gefammelten Verkehr aller verfchiedenen Warengattungen nicht
mehr faflen konnte, traten eine ganze Anzahl von örtlich getrennten Cinzelmärften. So hat man in
Speier neben dem großen Kauptmarkt einen Kornmarft, Holzmarft, Roßmarkt, Obftmarft, Krautmarkt,
Semmelmarft und Ledermarkt, in anderen Städten finden fic; befondere Märkte für Käfe, Butter, Fifche,
Eifen, Heu, Salz, Töpferwaren ufm. Das erhöhte die Anforderungen an die Leiftungen der Marftpolizei,
die noch dazu durch Streitigkeiten infolge des wefentlich verfchärften Wettbewerbes erfchwert wurde. Sie
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mußte oft in die lebhafteren Preisbewegungen durch behördliche Taren für Brot, Fleifch ufw, eingreifen,
mußte die mit der Entwidelung der Münzverhältniffe. immer - verwidelteren 'Geldwechfelgefchäfte über:
wachen, für Maß und Gewicht, in denen durd den nahen: Berfehr verfchiedener Gegenden große Vers
wirrung einriß, Normen aufftellen und die Gerätfchaften-der Verfäufer danadı prüfen und aichen. —
Man ging aber weiter, indem man aud) die Befchaffenheit.der zum Verkauf zuzulaffenden Waren durd
Vorfchriften regelte, teild um den eigenen Bürger gegen Ülbervorteilung durch Zwifchenhändfer zu
fhügen, teild um den Erzeugniffen der ftädtifchen Gewerbe einen geficherten Ruf und damit guten
Abfas nad außerhalb zu verfchaffen. Das führte dazu, die Ausfuhrwaren einer regelmäßig wieder:
holten obrigfeitlichen Schau zu unterwerfen, in der das untadelig Befundene mit dem Stadtwappen,
dem „Stahl“, geftempelt, dad Geringwertige eingezogen wurde. Bon der Aufficht über die Erzeugniffe
war nur ein ganz geringer Schritt zu Vorfchriften über die Herftellungsweife und hierzu trat leicht die
Regelung der Arbeitslöhne, der Arbeitszeit, überhaupt die eingehende Beauffichtigung aller, eigentlich
den Zünften obliegender gewerblicher Verhältniffe, deren Ordnung früher diefe in fich erledigt hatten.

Dazu nötigt die viel buntfchedigere Zufammenfegung der Bevölferung zu fchärferen Maßregeln
behufs Handhabung des Stadtfriedend. Die hin» und herflutende Menge der Fremden fuchte man fchon
damals möglichft zu überwachen; in manchen Städten war jeder Hausvater, wie heutzutage, zur fofortigen
Anmeldung Zuziehender verpflichtet. Waffentragen und Zufammenrottungen, fchnelles Reiten in den
Straßen und dergleichen, vielfach auc, das Betteln werden verboten. Selbft vor den Toren der Klöfter
macht diefe ftraffe Aufficht nicht Kalt, wenn es gilt, ärgerliche Übelftände in ihnen abzuftellen.

Die veränderte Zufammenfegung der Stadtbevölferung führte aber auch zu einer Sorge um
Arme und Kranfe. Die Austeilung von Nahrung, Kleidung und Geld an Bedürftige wird geregelt.
Spitäler zur Aufnahme älterer erwerbsunfähiger Bürger, Waifen- und Findelhäufer, Siechenhäufer für
Ausfägige — die fogenannten „Butleuthöfe” —, Beghinenhäufer zur Aufnahme unverforgter Töchter und
dergleichen müffen angelegt und geleitet werden. Stiftungen dafür werden gemacht und find zu ver:
walten. Aber auc, die wohlhabenden Bürger veranlaffen weitere Tätigkeit der Stadtverwaltung. Der
verwicelter gewordene Faufmännifche Verkehr ftellt höhere Anforderungen an die Bildung der Bürger
und vermehrt dad Bedürfnis nach guten Schulen. Und fo finden wir allenthalben die Städte um Ein-
richtung von bürgerlichen Schulen mit deutfcher Unterrichtefprache bemüht, vielfach gegen den Widerfpruch
der hohen Geiftlichkeit, die mit ihren lateinifchen Stifte-, Dom- und Klofterfchulen big dahin allein den
Unterricht in Händen gehabt hatte. Ferner führt gerade der Mißbraud) des erworbenen Reichtum dazu,
die überhandnehmende Verfchwendung durch Vorfchriften über das zu befchränfen, was dem ehrfamen
Bürger an Kleidung und an feftlichem Aufwand bei Gaftereien und dergleichen erlaubt fein follte.

Die ftarfe Zufammendrängung der Volksmaffen in dem alten engen Mauerring zwingt weiter
zu gefundheitlichen Maßnahmen, Verbot oder wenigftens Einfchränfung der Viehzucht, Sorge für größere
Reinlichkeit der Straßen, ferner zur Anftellung ftädtifcher Ärzte, Hebammen und Apotheker. Auch die
baulichen Verhältniffe werden unter die Aufficht des Stadtregimented gezogen, vor allem um der ver:
mehrten Feuergefährlichfeit willen, welche durd das Verfchwinden der Gärten und großen Aderhöfe aus
dem Innern der Stadt, durd) das enge Zufammenrüden der Wohnftätten verurfacht wurde, dann aber
auch um Störungen ded Verkehrs, Abfchneiden von Kicht und Luft und fonjtige Schädigung von Sicher:
heit und Gefundheit zu vermeiden. In allen größeren Städten werden genaue Bauordnungen erlaffen,
vielfach regelmäßige Baufchaue durch gefchworene Sadyverftändige eingerichtet und dazu fchon im 14, Sahrs
hundert ftädtifche Bauämter gegründet. Daneben werden Vorfchriften über die in jedem Kaufe bereit
zu haltenden Feuerlöfchgeräte, Eimer, Leitern, Hafen ufw., erlaffen und ihre Innehaltung mit regelmäßigen
Befichtigungen überwacht.

Der größere Umfang der Stadt und die Verbefferung der Kriegsmittel nötigt aber weiter zu
erheblicher Berftärfung der fchügenden Befeftigungen. Diefe fünnen nicht mehr wie in der guten alten
Zeit durch Hand» und Spanndienfte der Bürger inftand gehalten werden, man muß für fie gelegentlich
ein Heer von Steinbrechern oder Zieglern, Fuhrleuten, Maurern und Hilfsarbeitern unterhalten und be-
zahlen. Dazu ift eine Menge von Kriegsbedarf nötig an Schuß- und Trugwaffen, vor allem an Schanz-
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zeug, leichtem und fchwerem Gefchüß, Balliften und Bleiden in älterer Zeit, Feldfchlangen, Kartaunen
und groben Stufen am Schluffe des Mittelalters. Alles dies ift in mwohlverwahrten Zeughäufern fchon
in Friedengzeiten zu befchaffen und zu pflegen. Ein Marftall für die Reiter des Rates it zu unterhalten.
Denn längft ift der zu Fuß oder zu Pferde, je nadı Vermögen zu leiftende perfünliche Heeresdienft aus
der regelmäßigen Übung gefommen. Zuerft haben fih die Vermöglichen dem läftigen Wachdienft, dann
aud; dem eigentlichen Kriegsdienft durch Zahlung von Geldbeträgen, dem Wachzing, Pferdegeld ufm.,
entzogen. Dann hat die Anwerbung von Söldnern zum mindeften für gewöhnliche Zeiten das perjön-
liche Waffenaufgebot der Bürger in größerem Umfange erfeßt. Diefes wird aber doc für Notfälle
dauernd waffenfähig gehalten und mit Mufterungen und Waffenübungen beanfprucht e8 nad) wie vor die
Fürforge des Stadtregimentes. /

Mit all diefen vielfältigen Anfprüchen wuch® der Bedarf an barem Gelde um fo mehr, als die
Anforderungen der Landesherren und des Reiches auf Zahlung von dauernden Steuern fich inzwifchen
entwidelt hatten. Er wurde auf die verfchiedenfte, recht zufammengefeßte Weife gedeckt. Zunädhft ver:
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Abb. 92. Rathaus zu Ochfenfurt. Grundriß des erften und zweiten Stocwerks,

mehrte jich mit wachfender Bedeutung der Stadt auch ihr dauerndes Einfommen aus Grundzinfen, Markt:
gefällen, Zöllen, Geldftrafen, Gewerbeabgaben der Handwerker und dergleichen. Auch die Nusgungen aus
der Allmende, dem Gemeindewalde, Fifcherei und Jagd floffen vielfach in die Stadtfaffe, nachdem Die
urfprünglic, Nugungsberechtigten, die Altbürger, in der Gefamtgemeinde aufgegangen waren. Neichte
das alles nicht aus, dann wurden, zunächft nur in befonderen Fällen und aushilfsweife, fpäter dauernd,
Zufagftenern allerlei Art ausgefchrieben, teild Belaftung des Grundbefißes mit Naturalleiftungen, teils
reine Kopfitenern in Geld. Schließlich wird eine dauernde Steuer nadı dem Einfommen oder dem Ver:
mögen die Grundlage der ftädtifchen Geldwirtfchaft und zwar in der Regel mit Selbjteinfchägung der
Bürger. Daneben her geht ein ausgebildetes Syftem von indireften Steuern; „Ungeld“, „Accife“ oder
„Ziefe“ als Verfaufsabgabe von Lebensmitteln und Verbrauchsgegenftänden, ferner werden Wegegelvder,
Torzölle, Fenjtergeld für Auslagen der Handwerker, Geleitögelder für Warenzüge erhoben und die Biel-
feitigfeit diefer Erhebungen ftellt der Erfindungsgabe der mittelalterlichen Steuerverwaltungen ein recht
ehrenvolles Zeugnis aus. Dur diefe und vielerlei andere Anfprüche wird die Tätigfeit der Stadt:
verwaltungen unendlich vielfeitiger und umfaflender und fold, verwicelter Betrieb fonnte naturgemäß

Stiehl, Das deurfhe Narhaus. 12
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nicht mehr vom Bürgermeijter allein mit einem einfachen Stadtfchreiber geleitet werden. Des Ießteren
Amt hebt fi wohl zunächft durd; Zuteilung vermehrter Hilfskräfte, fodann aber Iöfen fi von ihm
Zeile als jelbitändige Verwaltungszweige ab, fo vor allem die Rämmerei oder ftädtifche Finanzverwaltung,
fodann die Begutachtung rechtlicher Fragen in dem Amt eines ftädtifchen Syndifus. In gleicher Weife
zweigen fich von der Körperfchaft des Stadtrates dauernde Ausfchüffe ab und werden der Leitung einzelner
Ratsherren unterftellt, fo daß auch der oder die Bürgermeifter — häufig teilen fich zwei zu gleicher Zeit
in die Amtsgefchäfte — durd) folche „VBeigeordnete“ entlaftet werden. Wir finden als folcye Abzweigungen
die Steuerherren, Baumeifter (das heißt Ratsherren als Oberleiter der ftädtifchen Bauverwaltung), Kauf:
hausherren, Zeugherren, Kornherren, Salzmeifter, Kofpitalherren, Marftherren, oft noch; mit Unter-
abteilungen für die einzelnen Warengattungen, Feuerfchauer, Säcter, Foritherren, Almofenherren und
vielerlei andere Ämter, in den verfchiedenen Städten verjchieden, von der Bürgermeifterei abgelöft. Und

 

  

 
Abb. 93. Rathaus zu Dcyfenfurt.

wenn nicht alle, fo doch viele von ihnen brauchen für ihren Betrieb Hilfsperfonal und für diefes Pag im
Rathaufe. Die Wirkung diefer Verfchiebungen wird vielleicht dadurch gemindert, daß man nad) alter Weife
an viel größere Öffentlichkeit des Auftretens gewöhnt war als heutzutage; ed fonnten an den verfchiedenen
Enden des Saale wohl die verfchiedenften Verhandlungen gleichzeitig erledigt werden, hier Zinsgetreide
verfauft, dort Geleitsfchreiben für auswärtige Vertreter abgefaßt oder Päffe vifiert, wieder am anderen Tifch
Steuern oder fonjtige Gefälle erlegt oder andere Gefchäfte geführt werden, vieles mußte fich aber doc
in die Abgefchiedenheit Hleinerer Stuben zurücziehen. Man bedurfte der Anlage von Archiven zur Auf:
bewahrung von Urfunden, Kauf und Verfaufsbriefen in erweitertem Maße. Alle diefe Veränderungen
wirkten auf eine jtarfe Vermehrung der Schreib» und Gefchäftsftuben hin, die allmählich die Bedeutung
des großen Saalbaues vielfach übertreffen. Entbehrlich werden die großen Säle dadurd aber feineswegs.
Denn ganz allgemein behält fich die Gefamtbürgerfchaft die wichtigften Dinge vor, befonders bleibt es
Grundfag, daß die Wahlen, die Bewilligung von Steuern, die Befchlüffe über Verfaflungsänderungen
und neue Gefege vor den „universus populus“, die Gefamtgemeinde, gebracht werden. Und da nach der
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Ausdehnung des Bürgerrechtes auf alle Zunftangehörigen diefe Gefamtgemeinde fchwer zu verfammeln

und noch fchwerer zu lenfen war, bürgert fich vielfach die Einrichtung ein, daß Ausfchüffe der ver-

fchiedenen Körperfchaften, der fogenannte „große Nat“, als Vertretung der Bürgerfchaft neben den nad)

altem Brauch amtierenden „Eleinen Rat“ traten. Die Zahl ihrer Mitglieder beträgt in der Negel hundert

bi8 zweihundert, mandmal bis dreihundert Köpfe. Auffallend ift diefe Übereinftimmung mit den Ziffern

der urfprünglichen ftädtifchen Markfgenoflenichaften, und fie legt den Gedanken nahe, daß man bei Ein-

richtung diefer fpätmittelalterlichen Gemeindevertretungen auf die Größe der für jene früheren Körper:

fchaften gefchaffenen Berfammlungsfäle, die man dod) einmal hatte, Rücficht genommen hat.

Aber die großen Säle fonnten aud) noch für weitere Zwede dienen. Denn fo geregelt waren

weder die politifchen, noch die Kandelsverhältniffe, dag man auf einen gleichmäßig ruhigen Betrieb der

Verwaltung rechnen fonnte. So richtete man für den ruhigen Kauf der Dinge den nötigen Raum von

Einzelftuben her; famen befondere Fälle vor, waren etwa für ein Eaiferliches Aufgebot außerordentliche

Umlagen, Zürfenfteuern zur Abwehr der Feinde einzutreiben, waren Nachrichten über bedrohliche DVer-

wicelungen unter den Nachbarn eingelaufen, die befondere Bewachung der MWeichbildgrenzen oder be-

fondere Maßnahmen zum Geleit foftbarer Warenzüge erforderten, wurde gar die Stadt felbjt in Fehde

verjtrieft und mit Plünderung ihres Gebietes, felbft mit feindlicher Einfchliefung und Belagerung bedroht,

dann mußte man den Betrieb der Beamten fehleunigit ausdehnen, dann boten die weiten Räume des

Saales die bejte Gelegenheit zur Unterbringung der fchnell herangezogenen Schreiber und Hilfskräfte.

Daher hat man nur felten, 3. B. bei dem reizvollen Nenaiffancenmbau des Rathaufes in Lindan*), die

großen Säle in fleinere Gemächer zerteilt. Meijtens hatte man für fie weiter Verwendung, und jo wird

in den meiften Fällen der alte Bau auch bei fortfchreitender Entwidelung gefhont und nur durd Anz

bauten erweitert: Ja felbft in grundherrlichen, unfreien Städten oder wo fonft die Vollverfammlungen

der Bürgerfchaft nicht im Rathaus abgehalten wurden, tritt in fpäterer Zeit häufig zu den jchon früher

üblichen Fleinen Verwaltungszimmern die Anlage einer mehr oder weniger geräumigen Diele, die für

folche Ausnahmezeiten als Aushilfgraum dienen fonnte. E8 entiteht dadurd auch für das Rathaus folcher

abhängigen Städte eine gegen früher wefentlich entwiceltere Form.

*) Bergl. „Deutfche Bauzeitung”. 1888. ©. 82 ff.

 
Abb. 94. Rathaus zu Ochfenfurt. Inneres der Diele im erften Stockwerk.


